Weiterführung der Schulreform: Die Änderungen des Landesregierungsbeschlusses im Detail

•
Unterrichtszeit der Schülerinnen und Schüler und Autonomie der Schulen: Der Beschluss der Landesregierung Nr. 1189/2006 sieht eine Gliederung der Unterrichtszeit in einen Kern-, Wahlpflicht- und Wahlbereich vor. Diese Gliederung wird im Beschluss beibehalten. Es ändern sich jedoch die Bezeichnungen der drei Bereiche: Die Unterrichtszeit gliedert sich nun in eine verpflichtende Unterrichtszeit und einen Wahlbereich. Die verpflichtende Unterrichtszeit unterteilt sich in eine für alle Schülerinnen und Schüler verbindliche Grundquote (ehemals Kernbereich) und eine der Schule vorbehaltende Pflichtquote, die durch Wahlmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler verwirklicht werden muss (ehemals Wahlpflichtbereich). Für die weitere Erprobung ist wichtig und neu, dass Schulen mit weniger als drei Klassen die der Schule vorbehaltene Pflichtquote durch andere Formen von flexiblen und differenzierten Angeboten ersetzen können, die im Schulprogramm verankert werden.

•
Lernberatung: Festgeschrieben wird das ausdrückliche Recht der Schülerinnen und Schüler auf eine individuelle und personenbezogene Lernberatung, die über eine Fachberatung hinausgeht. Dafür legt das Lehrerkollegium  die Kriterien fest, sodass die didaktische und organisatorische Autonomie der Schulen gewahrt bleibt.

•
Dokumentation der Lernfortschritte: Die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler muss durch geeignete Instrumente dokumentiert werden, die die Beteiligung und Selbstreflexion der Schülerinnen und Schüler garantieren. Das heißt, dass die Dokumentation der Lernentwicklung nicht mehr nur durch das Portfolio der Kompetenzen erfolgen muss, sondern auch durch andere gleichwertige Instrumente möglich ist. Damit wurde iener häufigen Forderung v.a. der Lehrpersonen Rechnung getragen. Das Lehrerkollegium legt die Kriterien für die Lerndokumentation fest, sodass die didaktische und organisatorische Autonomie der Schulen gewahrt bleibt.

Der Beschlussentwurf berührt die grundsätzliche Ausrichtung der Schulreform nicht. Er betrifft im Wesentlichen praxisorientierte Neuformulierungen im Sinne einer Annäherung der verschiedenen Positionen, wie sie in den zahlreichen Rückmeldungen geäußert wurden.
